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Nr.  Gremium  TOP  Datum Beratungsziel Protokollverm. Status SB Ja Ne Eh 

 1 Stadtrat  29.11.2022 Entscheidung  öffentlich     

 

 

 
 
Betreff: 

 
Fraktionsantrag zur Weihnachtsbeleuchtung (B90/Die Grünen) 

 
 
Zuständigkeit nach Hauptsatzung: 

Über die Behandlung eines Fraktionsantrages entscheidet der Gemeinderat 
 
Begründung: öffentlich/nicht-öffentlich: 

Da keine Gründe für die Nichtöffentlichkeit bestehen, erfolgt die Beratung und 

Entscheidung öffentlich. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat nimmt den Fraktionsantrag zur Weihnachtsbeleuchtung nicht an, da eine 

Diskussion und Entscheidung für dieses Jahr zu spät kommen würde. 
 
Die von der Verwaltung umgesetzten Einsparmaßnahmen zur Weihnachtsbeleuchtung 

sind im Sachverhalt dargestellt.  
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Sachverhalt/Begründung: 

Der Fraktionsantrag zur Weihnachtsbeleuchtung wäre nach Annahme durch den 

Gemeinderat im zuständigen Ausschuss für Kultur und Soziales zu diskutieren. Dieser 
tagt erst wieder am 2. Februar 2023, deutlich nach Weihnachten.  

 
Unabhängig vom vorliegenden Fraktionsantrag hatte sich die Verwaltung Gedanken zum 
Energiesparen in der aktuellen Energiekrise gemacht. So richtet die Stadt wie bekannt 

den diesjährigen Weihnachtsmarkt ohne die Attraktion Eisbahn aus und bietet 
stattdessen ein Bewegungsangebot aus Reifenrutschen und Eisstockschießen auf 

Kunststoffplatten an. Und auch bei der Weihnachtsbeleuchtung wurden Abstriche 
gemacht. 
 

So wird dieses Jahr auf die kleinen Bäumchen auf der Freiburger Brücke verzichtet, auf 
die Lichterkette am Steg Landratsamt und auf den Laser beim Parkhaus Marktplatz.  

 
Die Weihnachtsbeleuchtung, die nicht an der Straßenbeleuchtung angeschlossen ist, 
sondern mittels Zeitschaltuhr geregelt ist - z.B. die Weihnachtsbäume auf dem 

Marktplatz und vor der Karl-Friedrich-Schule, die beleuchteten Laubbäume, der 
Adventskalender Schlosserhaus, die Märchenhütten in der Kirchstraße und die 
Weihnachtsbeleuchtung in den Geschäftsstraßen, Am Alten Rathaus und am Stadttor – 

wird nur noch bis 21 Uhr betrieben. Eine Stunde kürzer als bisher.  
 

Sämtliche Weihnachtsbeleuchtung wird mit energiesparender LED-Technik betrieben. 
Dort, wo bislang noch alte Halogen-Beleuchtung vorhanden war (Stadttor und 
Weihnachtsbaum Wasser) wurden die Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht. 

 
 
Historie: 

 
Bisherige Bürgerbeteiligung, chronologisch: 

 
Vorangegangene Beschlüsse, chronologisch: 

 
 
 
Übereinstimmung mit Zielen, Zielkonflikte und Nachhaltigkeit  
(Abgleich mit Ergebnis Perspektivwerkstatt, spezielle Gutachten, Verkehr und 

Klima/Umweltschutz) 

 
Anlagen: 

Fraktionsantrag zur Weihnachtsbeleuchtung (B90/Die Grünen) vom 27.09.2022 
 

 
 
Finanzen 

Budget (THH & Produktgruppe):                       
Beschluss des KuS/TA/HA/SR vom:                  

ÜPl/APl-Deckung:                                                 
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